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Bauchgurte, Fixierdecken:

Wenn Menschen

andere Menschen in

ihrer physischen

Bewegungsfreiheit einschränken, weckt dies

mulmige Gefühle. Und doch erscheinen

solche Massnahmen in Heimen und

Institutionen für Menschen mit Behinderung,

Kinder und Jugendliche mit besonderen

Bedürfnissen und Betagte zuweilen

unumgänglich - zum Schutz der Betroffenen

selber oder ihres Umfelds.

Verantwortungsbewusste Betreuer und

Heimverantwortliche werden nie leichtfertig

zu solch drastischen Mitteln greifen,

sondern erst dann, wenn sie keine andere

Lösung mehr sehen. Weil gesetzliche

Bestimmungen fehlen, bewegen sie sich auch

dann in einem rechtlichen Graubereich -
und laufen Gefahr, in der Öffentlichkeit an

den Pranger gestellt zu werden, wie das

Beispiel des «Sonnenhofs» in Arlesheim

zeigt. Der Fall zog eine grundsätzliche

Auseinandersetzung mit dem Thema nach sich.

Dass diese Chance genutzt wurde, ist den

Involvierten hoch anzurechnen. Der offene

Austausch fördert den reflektierten
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- zum Schutz der Heimbewohner und der

Institutionen.

Nicht vergessen werden darf, dass es

nebst physischen auch ganz subtile,

weniger offensichtliche freiheitseinschränkende

Massnahmen gibt - beispielsweise

die unnötig eingeschränkte Selbstbestimmung

in Alltagsfragen. Auch hier haben

Heimverantwortliche und Betreuende eine

wichtige und anspruchsvolle Aufgabe zu

lösen.
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